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(2) Die Preiszuschläge werden nicht fällig, wenn die Be
stellungen im vorher erklärten Einvernehmen mit dem Lie
ferbetrieb verspätet aufgegeben wurden.

§9
Schlußbestimmungen

(1) Diese Anordnung tritt mit ihrer Veröffentlichung in 
Kraft.

(2) Soweit die Vorbereitung der Versorgung für das Planjahr 
1984 nicht entsprechend dieser Anordnung erfolgte, sind die 
notwendigen Anpassungen in Abstimmung mit dem bilanz
beauftragten Organ durchzusetzeri.

Berlin, den 19. Dezember 1983

Der Minister 
für Schwermaschinen- und Anlagenbau

i I. V.: D e r s c h
Staatssekretär

Anordnung Nr. 21 
über die Rekultivierung 

bergbaulich genutzter Bodenflächen 
— Rekultivierungsanordnung — 

vom 4. Januar 1984

Auf der Grundlage des Beschlusses des Ministerrates vom
11. November 1982 über die Agrarpreisreform in der Land
wirtschaft der Deutschen Demokratischen Republik (Sonder
druck Nr. 1114 des Gesetzblattes) wird zur Änderung der An
ordnung vom 23. Februar 1971 über die Rekultivierung berg
baulich genutzter Bodenflächen — Rekultivierungsanord
nung — (GB1. II Nr. 30 S. 245) im Einvernehmen mit den Lei
tern der zuständigen zentralen Staatsorgane folgendes ange
ordnet:

§ 1
Der § 5 erhält folgende Fassung:

„§5
Finanzierung der Rekultivierung

(1) Für die Herstellung der vollwertigen Bodenfruchtbar
keit zur Erreichung hoher und stabiler Erträge bei gleichzei
tiger Schaffung von Voraussetzungen für eine landeskulturell 
hochentwickelte Bergbaufolgelandschaft werden gemäß § 17 
des Berggesetzes der Deutschen Demokratischen Republik 
vom 12. Mai 1969 (GBl. I Nr. 5 S. 29) den Folgenutzern staat
liche Mittel aus dem zentralen Fonds der Bodennutzungsge
bühr zur Verfügung gestellt.

(2) Folgenutzer, die wieder urbar gemachte Bodenflächen 
zur landwirtschaftlichen oder forstwirtschaftlichen Folgenut
zung übernehmen, können zur Gewährleistung der rationel
len Bewirtschaftung der übergebenen Bodenflächen finan
zielle Mittel entsprechend den unterschiedlichen Bedingungen 
der Bewirtschaftung wieder urbar gemachter Bodenflächen 
erhalten. Es können bei vorgesehener

a) landwirtschaftlicher Folgenutzung entsprechend der un
terschiedlichen Bodenqualität der wieder urbar gemach
ten Flächen nach Prüfung und Bestätigung des Nachwei
ses des Mittelbedarfs durch das zuständige staatliche Or
gan differenzierte Beträge in Höhe von 7 000 M/ha bis 
maximal 11 000 M/ha,

b) forstwirtschaftlicher Folgenutzung bis 4 250 M/ha 
in Anspruch genommen werden.

(3) , Ergeben sich auf Grund technologischer Besonderhei
ten der Bewirtschaftung oder auf Grund der Übernahme um
fangreicher Bodenflächen erhöhte Aufwendungen, so können 
bei vorgesehener landwirtschaftlicher Folgenutzung weitere 
1 500 M/ha bereitgestellt werden.

1 Anordnung (Nr. 1) vom 23. Februar 1971 (GBl. n Nr. 30 S. 245)

(4) Werden auf Grund der Übernahme von wieder urbar 
gemachten Bodenflächen durch die Folgenutzer wesentliche 
Veränderungen in deren Betriebsorganisation notwendig, so 
können diesen Folgenutzern über die in den Absätzen 2 und 3 
genannten Mittel hinaus weitere finanzielle Mittel bis zu 
10 000 M/ha als zinsloser Kredit zur Verfügung gestellt wer
den.

(5) Die Bereitstellung der Mittel gemäß den Absätzen 2 bis 
4 erfolgt auf der Grundlage des bestätigten Nachweises des 
Mittelbedarfs gemäß § 6 Abs. 2 der Rekultivierungsanord
nung vom 23. Februar 1971 für einen Zeitraum his zu 15 Jah
ren nach Übernahme der wieder urbar gemachten Bodenflä
chen in die land- und forstwirtschaftliche Folgenutzung.

(6) Den Folgenutzern der Landwirtschaft, die wieder urbar 
gemachte Bodenflächen übernehmen, können weiterhin fi
nanzielle Mittel für Saat- und Pflanzgut sowie für Bodenvor
bereitung und Pflanzung zur landeskulturellen Eingliederung 
der Bodenflächen bereitgestellt werden.“

§ 2
(1) Diese Anordnung tritt mit Wirkung vom 1. Januar 1984 

in Kraft.
(2) In Fällen, in denen bereits Teilbeträge gemäß § 5 der 

Rekultivierungsanordnung vom 23. Februar 1971 gezahlt wur
den, sind ab 1. Januar 1984 die Differenzbeträge bis zur Höhe 
entsprechend dieser Anordnung nachzuzahlen. Für die Um
rechnung dieser Differenzbeträge sind folgende Koeffizien
ten anzuwenden:

a) für Mittel gemäß § 5 Abs. 2
— bei landwirtschaftlicher Folgenutzung 2,9
— bei forstwirtschaftlicher Folgenutzung 1,2

b) für Mittel gemäß § 5 Abs. 3 1,2
c) für Mittel gemäß § 5 Abs. 4 2,0.

Berlin, den 4. Januar 1984

Der Minister 
für Land-, Forst- und Nahrungsgüterwirtschaft

L i e t z

Dritte Durchführungsbestimmung1 
zur Bodennutzungsverordnung 

— Änderung der Ersten Durchführungsbestimmung 
zur Bodennutzungsverordnung — 

vom 4. Januar 1984

Auf der Grundlage des Beschlusses des Ministerrates vom
11. November 1982 über die Agrarpreisreform in der Land
wirtschaft der Deutschen Demokratischen Republik (Sonder
druck Nr. 1114 des Gesetzblattes) wird zur Änderung der 
Ersten Durchführungsbestimmung vom 28. Mai 1968 zur Bo
dennutzungsverordnung — Ausgleich der Wirtschaftser
schwernisse - (GtBl. II Nr. 56 S.295; Ber. GBl. II Nr. 116 
S. 918) im Einvernehmen mit den Leitern der zuständigen 
zentralen Staatsorgane folgendes bestimmt:

§ 1
Der § 29 Abs. 1 erhält folgende Fassung:
„(1) Der Ausgleich der Wirtschaftserschwernisse durch die 

Errichtung von Hindernissen und bei Schlagzerteilung erfolgt 
mit Beginn ihres Auftretens bei einem Andauern

a) bis zu 3 Jahren — durch die jährliche Erstattung der 
nach Anlage 2 errechneten Summe,

b) über 3 Jahre — durch einmalige Erstattung der nach An
lage 2 errechneten Summe multipliziert mit der Anzahl 
der Jahre, höchstens jedoch des 18fachen Jahresbetra
ges.“

1 2. DB vom 26. Februar 1981 (GBl. I Nr. 10 S. 114)


